
Legg Mason Global Funds plc 
Eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und beschränkter Haftung in Irland, 

die als Umbrellafonds mit getrennt haftenden Teilfonds gegründet wurde 
(die „Gesellschaft“) 

 
WICHTIGER HINWEIS: Diese Bekanntmachung erfordert Ihre umgehende Aufmerksamkeit. 
Sollten Sie Fragen in Bezug auf die zu ergreifenden Maßnahmen haben, wenden Sie sich bitte 
an Ihren Aktionär, Bankleiter, Rechtsanwalt, Steuerberater, Buchhalter oder einen anderen 
unabhängigen Finanzberater. Wenn Sie alle Ihre Anteile an der Gesellschaft veräußert oder 
übertragen haben, leiten Sie dieses Dokument mit der anhängenden Stimmrechtsvollmacht bitte 
umgehend an den Käufer oder Übertragungsempfänger bzw. an den Börsenmakler, die Bank 
oder den sonstigen Vertreter weiter, über den der Verkauf bzw. die Übertragung abgewickelt 
wurde. Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft übernehmen die Verantwortung für die 
Richtigkeit der in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen. 
 

Bekanntmachung der Jahreshauptversammlung 
 
Hiermit wird bekannt gegeben, dass die Jahreshauptversammlung am Donnerstag, den 13. August 
2009 um 13.00 Uhr im Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irland, zu folgenden 
Zwecken abgehalten wird: 
 
1. Entgegennahme und Prüfung der Berichte des Verwaltungsrats und der 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und der Geschäftsbücher für das am 28. Februar 2009 
abgelaufene Geschäftsjahr. 

2. Genehmigung von Dividenden. 

3. Genehmigung der Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder für das am 28. Februar 2009 
abgelaufene Geschäftsjahr, die in den Geschäftsbüchern für das am 28. Februar 2009 
abgelaufene Geschäftsjahr ausgewiesen ist. 

4. Bevollmächtigung der Verwaltungsratsmitglieder, die Vergütung der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für den Zeitraum bis zur nächsten Jahreshauptversammlung 
festzusetzen. 

5. BESONDERE ANGELEGENHEITEN  

Prüfung und, falls als angemessen befunden, Verabschiedung von Folgendem als 
Sonderbeschluss der Anteilsinhaber, um die Bestimmungen von Klausel 13(c) der Satzung 
hinsichtlich der Verwendung der Restbuchwert-Bewertungsmethode zur Bewertung 
bestimmter Geldmarktinstrumente nach Maßgabe der neuen Vorschriften der irischen 
Finanzaufsichtsbehörde zu ändern: 

„ES WIRD BESCHLOSSEN, Klausel 13(c), Absatz 2 der Satzung vollständig durch 
folgenden Wortlaut zu ersetzen:  

Unbeschadet der Allgemeingültigkeit von Klausel 13(b) und sofern diese Absicht im 
Verkaufsprospekt dargelegt ist, können die Vermögenswerte eines Fonds anhand der 
Restbuchwert-Bewertungsmethode bewertet werden, nach der die Anlagen eines Fonds zu 
den Anschaffungskosten bewertet werden und danach von einer Abschreibung eines Auf- 
bzw. Abschlags bis zur Fälligkeit ausgegangen wird, wobei die Bewertung den Vorschriften 
der Finanzaufsichtsbehörde entsprechen muss. Bei Fonds, die ausschließlich in Wertpapiere 
mit kurzer Restlaufzeit (Geldmarktfonds) investieren, wird die Restbuchwert-
Bewertungsmethode nur für Wertpapiere angewendet, die folgende Kriterien erfüllen: 

 

•  sie wurden mit einer Laufzeit von bis zu 397 Tagen begeben; 
•  sie haben eine Restlaufzeit von bis zu 397 Tagen; 

 



• ihre Rendite wird regelmäßig, d. h. mindestens alle 397 Tage, den 
 Geldmarktkonditionen angepasst und/oder 

• ihr Risikoprofil einschließlich Kredit- und Zinsrisiko entspricht dem Risikoprofil von 
Finanzinstrumenten, die eine Restlaufzeit von bis zu 397 Tagen haben oder deren 
Rendite mindestens alle 397 angepasst wird. 
 

Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Fonds darf nicht länger als 60 Tage sein. Die 
Verwaltungsstelle wird die Geldmarktinstrumente wöchentlich auf Abweichungen zwischen 
dem Marktwert und dem Restbuchwert überprüfen. Die Gesellschaft sollte 
Eskalationsverfahren einführen, um zu gewährleisten, dass: 
 

• der Portfolioverwalter über wesentliche Abweichungen zwischen dem Marktwert und 
dem Restbuchwert eines Geldmarktinstruments in Kenntnis gesetzt wird; 
• der Verwaltungsrat, der Portfolioverwalter und die Depotbank über Abweichungen 
von mehr als 0,10 % zwischen dem Marktwert und dem Restbuchwert der Portfoliotitel 
eines Fonds in Kenntnis gesetzt werden; 
• der Verwaltungsrat und die Depotbank bei Abweichungen von mehr als 0,20 % 
zwischen dem Marktwert und dem Restbuchwert des Portfolios in Kenntnis gesetzt 
werden; 
• eine tägliche Überprüfung stattfindet, wenn die Abweichung zwischen dem Marktwert 
und dem Restbuchwert der Portfoliotitel des Fonds mehr als 0,30 % beträgt. Der 
Verwaltungsrat wird die Finanzaufsichtsbehörde über Maßnahmen in Kenntnis setzen, 
die ggf. zur Reduzierung dieser Verwässerung ergriffen werden. 
• die wöchentlichen Überprüfungen und ggf. ergriffene Eskalationsverfahren 
verständlich dokumentiert werden.  
 

Der Verwaltungsrat überwacht den Einsatz der Restbuchwert-Bewertungsmethode, um zu 
gewährleisten, dass diese Methode auch weiterhin im Interesse der Anteilinhaber eingesetzt 
wird und dass die Anlagen des Fonds angemessen bewertet werden. Unter Umständen ist 
während bestimmter Zeiträume der angegebene Wert eines Instruments, das mit der 
Restbuchwertmethode bewertet wurde, höher oder niedriger als der Preis, den der Fonds bei 
Verkauf des Instruments erzielen würde. Zudem kann die Genauigkeit der Restbuchwert-
Bewertungsmethode durch Zinssatzänderungen und Änderung der Bonität von Emittenten 
der Fondstitel beeinträchtigt werden. 
 

Bei anderen Fonds können Geldmarktinstrumente nach der Restbuchwertmethode bewertet 
werden, sofern die Geldmarktinstrumente eine Restlaufzeit von maximal drei Monaten haben 
und keine spezifische Sensitivität zu Marktparametern wie z. B. Kreditrisiko aufweisen.“ 

 

Die Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft sind der Ansicht, dass die 
Änderungsvorschläge für den Gründungsvertrag und die Satzung im besten Interesse der 
Anteilinhaber insgesamt sind, und empfehlen daher, dass Sie für die Vorschläge stimmen. 

 
IM AUFTRAG DES VERWALTUNGSRATS 
 

UNTERZEICHNET VON:  
    _____________ 
    John Alldis 
    Mitglied des Verwaltungsrats 
 

Geschäftssitz:   Riverside Two 
    Sir John Rogerson’s Quay 
    Grand Canal Dock 
    Dublin 2 
    

Datum: 21. Juli 2009 



HINWEIS
 
1. Jedes zur Teilnahme und Stimmabgabe bei der obigen Versammlung berechtigte Mitglied 
darf einen Stellvertreter ernennen, der an seiner Stelle teilnimmt, spricht und abstimmt. Eine 
Körperschaft kann einen autorisierten Stellvertreter ernennen, der an ihrer Stelle teilnimmt, spricht 
und abstimmt. Ein Stellvertreter oder autorisierter Vertreter muss kein Mitglied der Gesellschaft sein. 
Die ausgefüllten Stimmrechtsvollmachten für die Versammlung sollten bis spätestens 13.00 Uhr am 
Dienstag, den 11. August 2009 beim Geschäftssitz der Verwaltungsstelle der Gesellschaft, PNC 
Global Investment Servicing (Europe) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand 
Canal Dock, Dublin 2, Irland, z. Hd. Malo Roban, eingereicht werden. 
 
2. Die Rechts- und Verwaltungskosten für die Ausarbeitung und Umsetzung der hier 
beschriebenen Änderungsanträge für die Satzung der Gesellschaft werden von der Gesellschaft 
getragen. 
 
FÜR BELGISCHE ANLEGER 
 
Eine Kopie des Entwurfs der Gründungsurkunde und der Satzung, in der alle vorgeschlagenen 
Änderungen der aktuellen Fassung hervorgehoben sind, kann bei der belgischen Vertretung J.P. 
Morgan Chase Bank, Zweigstelle Brüssel, Boulevard de Roi Albert II, 1210 Brüssel, Belgien, 
angefordert werden. Die Stimmrechtsvollmachten können anstatt an die Verwaltungsstelle auch bis 
spätestens 13.00 Uhr am Dienstag, den 11. August 2009 an die belgische Vertretung geschickt werden. 



Legg Mason Global Funds plc 
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG – ALLGEMEINE 

STIMMRECHTSVOLLMACHT 
 

Ich/wir_____________________________ von ___________________________________________ 
______________ als Inhaber von __________ Anteilen an der oben genannten Gesellschaft und mit 
Stimmberechtigung, ernenne(n) hiermit Vertreter von Bradwell Limited wie u. a. Sarah Cunniff, Carl 
O’Sullivan, Louise O’Leary, Ronan Quinn oder, falls diese entfallen, _____________________________ 
oder, falls er/sie entfällt, _______________________________ oder, falls er/sie entfällt, 
________________________________________ oder, falls er/sie entfällt, den Vorsitzenden der 
Hauptversammlung (Nichtzutreffendes streichen) als meinen/unseren Stellvertreter, um für mich/uns in 
meinem/unserem Namen auf der Jahreshauptversammlung der Gesellschaft, die am Donnerstag, den 
13. August 2009 um 13.00 Uhr abgehalten wird, und auf jeder Vertagung derselben abzustimmen. 
 

Bitte markieren Sie unten durch Ankreuzen der entsprechenden Kästchen, wie der Stellvertreter für Sie 
abstimmen soll.  
 

BESCHLÜSSE DAFÜR DAGEGEN 

1. Entgegennahme und Prüfung der Berichte des Verwaltungsrats und 
der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und der Geschäftsbücher für das 
am 28. Februar 2009 abgelaufene Geschäftsjahr. 

  

2. Genehmigung von Dividenden.   

3. Genehmigung der Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder, die in 
den Geschäftsbüchern für das am 28. Februar 2009 abgelaufene 
Geschäftsjahr ausgewiesen ist. 

  

4. Bevollmächtigung der Verwaltungsratsmitglieder, die Vergütung der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für den Zeitraum bis zur nächsten 
Jahreshauptversammlung festzusetzen. 

  

5. Besondere Angelegenheiten (bedürfen der Zustimmung von 75 % 
der stimmberechtigten Anteilsinhaber) 

Prüfung und, falls als angemessen befunden, Verabschiedung der 
besonderen Angelegenheiten in Punkt 5 der Bekanntmachung der 
Jahreshauptversammlung als Sonderbeschluss, um die 
Bestimmungen von Klausel 13(c) der Satzung hinsichtlich der 
Verwendung der Restbuchwert-Bewertungsmethode zur Bewertung 
bestimmter Geldmarktinstrumente nach Maßgabe der neuen 
Vorschriften der irischen Finanzaufsichtsbehörde zu ändern. 

  

 

Sofern nichts anderes angegeben ist, stimmt der Stellvertreter nach eigenem Ermessen ab. 
 

Unterzeichnet:                                                          
Name in Druckschrift und Großbuchstaben:                                                      
Datum:                                                           
 

Bitte zurücksenden an:  Legg Mason Global Funds plc 
c/o PNC Global Investment Servicing (Europe) Limited 

    Attention:  Malo Roban  
Riverside Two 
Sir John Rogerson’s Quay 
Grand Canal Dock 
Dublin 2 
Irland 

Belgische Anleger können die Stimmrechtsvollmacht auch an die belgische Vertretung J.P. Morgan 
Chase Bank, Zweigstelle Brüssel, Boulevard de Roi Albert II, 1210 Brüssel, Belgien, senden. 



HINWEISE:  
 
1. Diese Stimmrechtsvollmacht muss, um rechtskräftig zu sein, per Post versandt werden, sodass 

sie an der nachfolgenden Adresse spätestens am Dienstag, den 11. August 2009 um 13.00 Uhr 
eintrifft oder überreicht wird. 

 
2. Ist der Anteilsinhaber eine Körperschaft, kann diese Vollmacht entweder mit dem 

gebräuchlichen Siegel versehen oder von einem in dieser Angelegenheit autorisierten 
leitenden Angestellten oder Anwalt unterzeichnet sein. 

 
3. Für Sammel-/Bevollmächtigten-Anteilsinhaber, die keine Stimmberechtigung haben, ohne 

sich an die zugrunde liegenden Anleger zu wenden, bitte angeben, wie Ihr 
Stellvertreter/Vertreter abstimmen soll, indem Sie die Gesamtzahl der zugrunde liegenden 
Anlegerstimmen „dafür“ und/oder „dagegen“ in dem betreffenden Kästchen einsetzen. 

 
4. Wenn Sie einen anderen Stellvertreter als den Vorsitzenden der Versammlung ernennen 

möchten, setzen Sie bitte Namen und Anschrift dieses Stellvertreters ein und streichen Sie 
„den Vorsitzenden der Versammlung“ durch. 

 
5. Wird diese Stimmrechtsvollmacht unterschrieben und zurückgesandt, ohne anzugeben, wie 

die zum Stellvertreter ernannte Person wählen soll, wird diese Person nach eigenem Ermessen 
abstimmen bzw. entscheiden, ob sie sich der Stimme enthalten wird oder nicht. 

 
6. Im Fall von gemeinsamen Inhabern wird die Stimme der vorrangigen Person, die eine Stimme 

abgibt, unter Ausschluss aller Stimmen der anderen gemeinsamen Inhaber akzeptiert, gleich 
ob diese Stimme persönlich oder durch einen Stellvertreter abgegeben wird. Für diese Zwecke 
entscheidet sich die Vorrangigkeit nach der Reihenfolge, in der die Namen im Register der 
Mitglieder in Bezug auf die gemeinsame Inhaberschaft angeführt sind. 

 
7. Alle in dieser Stimmrechtsvollmacht vorgenommenen Änderungen müssen mit Initialen 

versehen werden. 
 
8. Die Stimmrechtsvollmacht ist an folgende Anschrift zurückzusenden: 
 
 Legg Mason Global Funds plc 

c/o PNC Global Investment Servicing (Europe) Limited 
Attention:  Malo Roban 
Riverside Two 
Sir John Rogerson’s Quay 
Grand Canal Dock 
Dublin 2 
Irland    
 
Belgische Anleger können die Stimmrechtsvollmacht auch an die belgische Vertretung J.P. 
Morgan Chase Bank, Zweigstelle Brüssel, Boulevard de Roi Albert II, 1210 Brüssel, Belgien, 
senden.  

 
9. Stimmrechtsvollmachten können vorab per Fax an +353 53 9149710 gesandt werden, doch 

sollte das Original per Post an die unter Punkt 8 genannte Anschrift nachgereicht werden. 
 
 
 ________________ 2009 
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